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mehr in die Konvention (Art. 2 Ziff. 1 Buchst, а Abs. 2) 
übernommen und damit kodifiziert wurde. Es handelt sich 
hierbei um eine elastische Regelung, die einerseits das ein
heitliche Auftreten der RGW-Länder gegenüber Dritten er
leichtert und andererseits gewährleistet, daß die Mitgliedslän
der die dabei vom RGW für sie begründeten Rechte und 
Pflichten in juristisch einwandfreier Form als ihre eigenen 
übernehmen. Diese Verfahrensweise könnte auch in anderen 
als den erwähnten Fällen zur Regelung von Beziehungen mit 
Völkerrechtssubjekten, die an der sachlichen Zusammenarbeit 
mit dem RGW und seinen Mitgliedsländern interessiert sind, 
hilfreich sein.

Die Rechte des RGW als internationale Organisation 
auf dem Territorium seiner Mitgliedsländer

Die neue Konvention regelt die Privilegien und Immunitäten 
des RGW auf dem Territorium seiner Mitgliedsländer gegen
über der alten Konvention in wesentlich erweiterter und ver- 
vollkommneter Form. Dieses Ergebnis resultiert aus zwei 
Hauptrichtungen der Neufassung: Erstens wurden verschie
dene Regelungsgegenstände aus den mit einem Teil der Mit
gliedsländer abgeschlossenen bilateralen Abkommen über 
den Sitz und die Tätigkeit der Ratsorgane auf ihrem Territo
rium in die Konvention übernommen; zweitens wurden einige 
Rechte des RGW präzisiert und in Details ergänzt. Infolge
dessen wurde die Regelung insgesamt umfangreicher.

Neu auf genommen in die Konvention wurden das Kurier
recht des Rates (Art. 10), sein Recht zur Herausgabe und Ver
breitung von Presseerzeugnissen (Art. 11) "und die Befreiung 
des Rates von der Finanzkontrolle (Art. 8). Dadurch wurde 
die Regelung 'dieser Fragen multilateralisiert, d. h. die betref- 

' fenden Rechte gelten nun nicht mehr nur im Verhältnis zu 
den Mitgliedsländern, die entsprechende bilaterale Abkom
men mit dem RGW abgeschlossen haben (das sind die VRB, 
UVR, DDR, VRP, UdSSR und CSSR), sondern gegenüber allen. 
Mitgliedsländern, und sie bestehen auf einer Rechtsgrund
lage, die die Mitgliedsländer nicht nur gegenüber dem RGW, 
sondern auch untereinander bindet.

Von den präzisierten Bestimmungen der bisherigen Kon
vention sollen beispielhaft diejenigen erwähnt werden, die 
die Unverletzlichkeit der den Zwecken des RGW dienenden 
Objekte betreffen. Durch eine umfassende Definition des Be
griffs der Räumlichkeiten, auf die sich das Prinzip der Un
verletzlichkeit erstreckt, wurde geklärt, daß hierunter auch 
diejenigen Räumlichkeiten zu verstehen sind, die von den 
Ratsorganen zeitweilig zur Durchführung offizieller Tagun
gen und Sitzungen in anderen Mitgliedsländern als dem 
Sitzland des RGW genutzt werden (Art. 3 i. V. m. Art. 1 Ziff. 1 
Buchst, b). Weiterhin wurden die Guthaben des Rates in die 
Vorschriften über die Unverletzlichkeit einbezogen und die 
auf Grund des Prinzips der Unverletzlichkeit nichterlaubten 
Zwangsmaßnahmen detailliert bestimmt (Art. 3 Ziff. 3 und 
Art. 6). Die Präzisierung des Rechts des RGW hinsichtlich 
der von ihm herausgegebenen Presseerzeugnisse besteht 
darin, daß er diese nur unter Beachtung der in den Mitglieds
ländern geltenden Ordnung verbreiten kann, d. h. über die 
in dem jeweiligen Land bestehenden allgemeinen Kanäle des 
Vertriebs von Presseerzeugnissen (Art. 11).

Die Rechte der Vertreter der Mitgliedsländer 
und der Amtspersonen des RGW

Der umfangreichste Teil der Konvention ist den Privilegien 
und Immunitäten der Vertreter der Mitgliedsländer im RGW 
sowie den Amtspersonen des Rates gewidmet (Art. 12 bis 17). 
Entsprechend dem gewachsenen internationalen Standard der 
Privilegien und Immunitäten der Staatenvertreter und Amts
personen der zwischenstaatlichen Organisationen wurde teils 
der von der Konvention erfaßte Personenkreis erweitert, 
teils wurden die Rechte einzelner Kategorien dieses Perso
nenkreises ausgebaut. Von den zahlreichen, sehr ins Detail 
gehenden Neuerungen und Änderungen sollen hier nur die 
Hauptlinien hervorgehoben werden.

Praktische Bedeutung hat vor allem die umfassende Defi
nition des Begriffs „Vertreter“ in Art. 1 Ziff. 1 Buchst, c, wo
durch der personelle Geltungsbereich der Konvention an die 
inzwischen veränderte Struktur der Ratsorgane angepaßt 
wurde und u. a. eindeutig geklärt werden konnte, daß die 
von den Mitgliedsländern benannten Vertreter in Arbeits
gruppen der ständigen Ratsorgane unter den Begriff „Ver
treter“ fallen. Letzteres galt schon bisher, war aber auf 
Grund der sehr knappen Begriffsbestimmung in der alten

Informationen
Ein internationales Kolloquium von Repräsentanten der Juristenver
bände aus RGW-Mitgliedsländern fand am 31. März und 1. April 1987 
auf Initiative der VdJ der DDR in Berlin statt. Die Beratung zum 
Thema „Der Beitrag der Juristen und ihrer Berufsorganisation zum 
gesellschaftlichen Leben in der sozialistischen Hauptstadt zur Stärkung 
des Sozialismus und zur Sicherung des Friedens“ war dem 750jährigen 
Jubiläum Berlins gewidmet.

Prof. Dr. R. L i e b e r w i r t h  (Martin-Luther-Universität 
Halle—Wittenberg) referierte über die Entwicklung und die Rolle des 
Rechts und der Rechtswissenschaft in Berlin von der Gründung der 
Akademie der Wissenschaften im Jahre 1700 bis zur Gründung der 
Universität im Jahre 1810. Ober die Verbrechen der Justiz im faschisti
schen Deutschland und über die unterschiedliche Bewältigung dieser 
Vergangenheit in beiden deutschen Staaten sprach G. W i e l a n d ,  
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR. Die Entwicklung der 
Justiz im NaChkriegsdeutsChland und den Weg zu sozialistischen 
Rechtspflegeorganen in der DDR beschrieb anschaulich Dr. Dr. h. c. 
H. T o e p l i t z ,  Ehrenpräsident der VdJ.

Die Vertreter Bulgariens, Ungarns, Kubas, Polens, Rumäniens, der 
UdSSR und der CSSR berichteten über Erfahrungen und Probleme der 
Rechtsentwicklung in ihren Ländern. Im Schlußwort wertete der Prä
sident der VdJ der DDR, Dr. G. S a r g e ,  das Kolloquium als einen 
Beitrag der Juristen zur Sicherung des Friedens.

Konvention (Art. IV Ziff. 5) mitunter Gegenstand mißver
ständlicher Auffassungen.

Erweitert wurde der personelle Geltungsbereich der Kon
vention in Übereinstimmung mit dem allgemeinen inter
nationalen Standard, indem das Verwaltungs- und techni
sche sowie Dienstpersonal (Art. 13, Art. 15 Ziff. 5 und 7, Art. 17 
Ziff. 5) Sowie Familienangehörige der Vertreter der Mitglieds
länder bzw. Amtspersonen des RGW (Art. 12 Ziff. 3, Art. 15 
Ziff. 6, Art. 17 Ziff. 6) in bestimmtem Umfang in die Rege
lung einbezogen wurden.

Weiter ausgebaut wurden die Rechte der Vertreter in der 
Hinsicht, daß ihre bisher funktionellen Immunitäten eben
falls entsprechend der allgemeinen internationalen Tendenz 
— in volle (absolute) Immunitäten — umgewandelt wurden 
(Art. 12). Das bedeutet, daß die Vertreter z. B. Immunität 
vor Inhaftierung, der Strafgerichtsbarkeit usw. nicht nur bei 
der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten, sondern während 
der gesamten Dauer ihres Aufenthalts in einem anderen 
Mitgliedsland des Rates in ihrer Eigenschaft als Vertreter 
ihres Landes genießen. Dieser umfassende Rechtsschutz ist 
erforderlich, damit die Vertreter ungehindert und ungestört 
ihre offizielle Mission im Interesse ihres Landes erfüllen 
können. Selbstverständlich wird dabei wie bisher vorausge
setzt, daß jedes Mitgliedsland auf die Immunität seines Ver
treters verzichtet, wenn diese die Rechtsprechung behindert 
und der Verzicht auf die Immunität nicht die Zwecke beein
trächtigt, für die sie'gewährt wurde (Art. 16).

Der Status der Ständigen Vertretungen der Mitgliedsländer 
beim RGW

Ein vollständig neuer Regelungskomplex der Konvention be
trifft die Ständigen Vertretungen, die die Mitgliedsländer 
des RGW im Sitzland des Rates unterhalten (Art. 15.). Erst
mals werden die Funktionen der Ständigen Vertretungen be
stimmt, die in der Aufrechterhaltung der Verbindungen un
tereinander und mit dem Sekretariat des Rates sowie in der 
Erfüllung anderer Aufgaben bestehen, die mit der Zusam
menarbeit im Rahmen des Rates verbunden sind. Der Rechts
status der Ständigen Vertretungen, der bisher nur Gegen
stand des Sitzabkommens des RGW mit der UdSSR war und 
dort lediglich in äußerst globaler Form erfaßt wurde, wird 
in der Konvention ausführlich geregelt. Im Prinzip haben 
die Ständigen Vertretungen die gleichen Rechte wie die di
plomatischen Vertretungen im Sitzland des RGW. Den offi
ziellen Mitarbeitern der Vertretungen werden dieselben Pri
vilegien und Immunitäten gewährt, wie sie diplomatische 
Vertreter vergleichbaren Ranges genießen.

' *

Abschließend kann festgestellt werden, daß die neue Kon
vention in ihrem , Inhalt Und ihrer Form den modernen An
forderungen entspricht, die an die Regelung des Rechtsstatus 
einer internationalen Organisation mit verantwortungsvol
len und weitreichenden Aufgaben im internationalen Leben 
gestellt werden. Die Konvention bietet alle juristischen Vor
aussetzungen, damit der RGW seiner Rolle als kollektiver 
Organisator der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit seiner Mitgliedsländer, als Stab der 
sozialistischen ökonomischen Integration gerecht werden 
kann. Für die Gestaltung sachlicher, gleichberechtigter Bezie
hungen mit interessierten Partnern enthält die Konvention 
die auf seiten des RGW erforderlichen rechtlichen Bedingun
gen.


